16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 8. November 1993 zum Schutz des Psychologentitels


(Belgisches Staatsblatt vom 16. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 8. November 1993 zum Schutz des Psychologentitels


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 8. November 1993 zum Schutz des Psychologentitels


Art. 2 - Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzes vom 8. November 1993 zum Schutz des Psychologentitels, abgeändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2017, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

[bookmark: _Hlk214454229]"Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass der Liste der in den Buchstaben a) bis f) erwähnten Diplome Diplome hinzufügen, die nach Stellungnahme der in Artikel 4 erwähnten Vertreterversammlung als vergleichbar anerkannt wurden oder die von Bildungs- oder Ausbildungseinrichtungen ausgestellt wurden, die von den zuständigen Behörden organisiert, anerkannt oder bezuschusst werden, nach Stellungnahme der Vertreterversammlung und der Französischen Gemeinschaft, der Flämischen Gemeinschaft oder der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Er kann ebenfalls durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Liste und die Bezeichnungen der Diplome ändern oder Diplome auf der Grundlage einer Stellungnahme der Französischen Gemeinschaft, der Flämischen Gemeinschaft oder der Deutschsprachigen Gemeinschaft von der Liste streichen."



Art. 3 - Artikel 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 24. Januar 1997 und durch das Gesetz vom 21. Juli 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 wird durch fünf Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

[bookmark: _Hlk214454547]"Die in Absatz 1 erwähnte Liste wird in vier Abschnitte untergliedert:

1) der Abschnitt "Klinische Psychologie",

2) der Abschnitt "Schul- und Bildungspsychologie",

3) der Abschnitt "Arbeits- und Organisationspsychologie",

4) und der Abschnitt "Forschungspsychologie".

Die in Absatz 1 erwähnten Personen werden jeweils in einen der vier Abschnitte aufgenommen.

Um in einen der vier Abschnitte eingetragen zu werden, erklärt der Antragsteller auf Ehrenwort, dass er diese Tätigkeit hauptberuflich ausübt.

Die Zugehörigkeit zu einem Abschnitt kann auf der Grundlage einer ehrenwörtlichen Erklärung der in Absatz 1 erwähnten Personen und/oder nach einer Überprüfung durch die Psychologenkommission geändert werden, außer im Jahr der Wahlen der Mitglieder der in Artikel 4 erwähnten Vertreterversammlung. Die Psychologenkommission kann im Rahmen ihrer Überprüfung von der betreffenden Person alle Dokumente erbitten, die sie für notwendig erachtet."

2. Ein § 1/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

[bookmark: _Hlk214454841]"§ 1/1 - Folgende personenbezogene Daten in der in § 1 erwähnten Liste werden auf der Website der Psychologenkommission veröffentlicht:

1. Name und Vorname der eingetragenen Person,

2. Kontaktdaten,

3. Nummer der Eintragung in der Liste.

Alle in der in § 1 erwähnten Liste veröffentlichten Daten sind Daten, die mit dem Führen des Psychologentitels in Zusammenhang stehen. Der König kann gegebenenfalls die Liste der Daten, die in Anwendung des vorliegenden Artikels in die Liste aufgenommen werden, festlegen und ergänzen; diese Daten sind auf die Daten beschränkt, die für die Zwecke dieser Liste unbedingt erforderlich sind."


[bookmark: _Hlk214454948]Art. 4 - In Kapitel II desselben Gesetzes wird vor Artikel 3 ein Abschnitt 1 mit der Überschrift "Allgemeine Bestimmungen" eingefügt.


Art. 5 - Artikel 3 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

[bookmark: _Hlk214455048]"Art. 3 - § 1 ­ Die Psychologenkommission ist eine unabhängige Einrichtung. Sie besitzt Rechtspersönlichkeit. Ihr Sitz befindet sich im Verwaltungsbezirk Brüssel-Hauptstadt.

Die Psychologenkommission setzt sich aus den folgenden Organen zusammen:

1. Vertreterversammlung,

2. Präsidium,

3. Disziplinarrat,

4. Berufungsrat.

§ 2 - Auf Vorschlag oder nach Stellungnahme der Vertreterversammlung legt der König die Geschäftsordnung fest.

§ 3 - Die Mitglieder der Organe der Psychologenkommission sowie die in Artikel 8/2 § 2 erwähnten juristischen Beisitzer unterliegen der Schweigepflicht und der Geheimhaltungspflicht hinsichtlich aller personenbezogenen Daten, von denen sie in Ausübung ihrer Funktion Kenntnis erlangen.

§ 4 - Die Funktionskosten der Psychologenkommission werden gemäß den vom König festgelegten Regeln getragen.

§ 5 - Der König legt die verschiedenen Beträge der Anwesenheitsgelder und Entschädigungen fest, die den Mitgliedern der Organe der Psychologenkommission gewährt werden.

Fahrtkosten, die den Mitgliedern bei der Ausführung ihres Mandats für Rechnung des betreffenden Organs tatsächlich entstanden sind, werden ihnen gemäß den für Föderalbeamte geltenden Erstattungstarifen erstattet.

Die Mitglieder dürfen von der Psychologenkommission keine anderen Entschädigungen oder Anwesenheitsgelder erhalten als die, die in vorliegendem Gesetz vorgesehen sind oder aufgrund des vorliegenden Gesetzes gezahlt werden."


Art. 6 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 3/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

[bookmark: _Hlk214455687]"Art. 3/1 - Die Psychologenkommission ist der für die Datenverarbeitung Verantwortliche gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, nachfolgend "Datenschutz-Grundverordnung" genannt.

Die Psychologenkommission bestimmt einen Datenschutzbeauftragten, der mit der Funktion und den Aufträgen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung betraut ist.

Das Institut kann im Rahmen seiner Aufträge, insbesondere der Identifizierung und Kontaktaufnahme mit den Personen, die in der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste aufgeführt sind, und der Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit der Wahlen durch Überprüfung der Eigenschaft als Wähler und Kandidat, insbesondere die Erkennungsnummer des Nationalregisters oder die Erkennungsnummer der Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit verwenden oder hilfsweise Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Berufsadresse, Wohnort und Kontaktdaten dieser Personen erheben.

Nur Name, Vorname, Berufsadresse, berufliche Kontaktdaten und Nummer der Eintragung in der Liste dürfen zur Identifizierung einer bei der Psychologenkommission eingetragenen Person veröffentlicht werden.

Von der Psychologenkommission verarbeitete personenbezogene Daten dürfen höchstens zehn Jahre nach Weglassung einer eingetragenen Person aufbewahrt werden, es sei denn, diese Daten stehen im Zusammenhang mit der Verwaltung eines laufenden Rechtsstreits und sind für die Verwaltung dieses Rechtsstreits unbedingt erforderlich, aber nur so lange, wie es für die Verwaltung dieses Rechtsstreits unbedingt erforderlich ist.

Der König kann auf der Grundlage des Zwecks und der Art der betreffenden Daten spezifische Fristen für die Aufbewahrung von Daten festlegen, wobei diese Fristen die in Absatz 5 erwähnte Höchstfrist nicht überschreiten dürfen."


[bookmark: _Hlk214455781]Art. 7 - In Kapitel II desselben Gesetzes wird vor Artikel 4 ein Abschnitt 2 mit der Überschrift "Vertreterversammlung" eingefügt.


Art. 8 - Artikel 4 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

[bookmark: _Hlk214455891]"Art. 4 - § 1 - Die Vertreterversammlung setzt sich aus zwölf Mitgliedern zusammen, die in geheimer Wahl von und unter den Personen gewählt werden, die in der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste eingetragen sind.

Von den zwölf gewählten Mitgliedern gehören sechs Mitglieder zur niederländischen Sprachgruppe und sechs Mitglieder zur französischen und deutschen Sprachgruppe. Die niederländische Sprachgruppe besteht aus den Mitgliedern der niederländischen Sprachrolle, und die französische und deutsche Sprachgruppe besteht aus den Mitgliedern der französischen und deutschen Sprachrolle. Die Sprachrolle der Mitglieder wird durch die Sprache bestimmt, die in ihrem Antrag auf Eintragung in die in Artikel 2 § 1 erwähnte Liste angegeben ist.

Wenn mindestens ein wählbarer deutschsprachiger Bewerber zur Wahl angetreten ist, zählt die Vertreterversammlung mindestens ein deutschsprachiges Mitglied. Dieses deutschsprachige Mitglied gehört zur deutschen Sprachrolle, wird jedoch zu den sechs Mitgliedern der französischen und deutschen Sprachgruppe gezählt. Dieser Bewerber erklärt ehrenwörtlich und weist mit allen Beweismitteln nach, dass er deutschsprachig ist.

Sind mehrere deutschsprachige Bewerber wählbar, ist derjenige mit den meisten Stimmen von Amts wegen gewählt.


Innerhalb jeder Sprachgruppe werden gewählt:

a) drei Mitglieder aus dem klinischen Sektor,

b) ein Mitglied aus dem Schul- und Bildungssektor,

c) ein Mitglied aus dem Arbeits- und Organisationssektor,

d) ein Mitglied aus dem Forschungssektor.

Personen, die sich für Wahlen im klinischen Sektor, im Schul- und Bildungssektor, im Arbeits- und Organisationssektor oder im Forschungssektor bewerben, weisen mit allen Beweismitteln nach, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung über mindestens drei Jahre Erfahrung im betreffenden Sektor verfügen. Diese Erfahrung wird gemeinsam vom Präsidium und dem Regierungskommissar überprüft.

Die Mitglieder können nur von Psychologen gewählt werden, die in der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste eingetragen sind und die demselben Abschnitt angehören wie sie.

Für jedes der in Absatz 1 erwähnten ordentlichen Mitglieder wird mindestens ein Ersatzmitglied gewählt gemäß denselben Bedingungen wie für die Wahl des ordentlichen Mitglieds. Ein Ersatzmitglied kann jedes ordentliche Mitglied ersetzen, das nicht Mitglied des Präsidiums ist, sofern es die gleichen Bedingungen wie das ordentliche Mitglied erfüllt. Die Ersatzmitglieder werden in absteigender Reihenfolge der bei den Wahlen erzielten Stimmenzahl einberufen.

Die Stimmabgabe ist obligatorisch. Die Psychologen können einem anderen Psychologen, der im selben Abschnitt der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste eingetragen ist, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um bei den Wahlen an ihrer Stelle abzustimmen. Jeder Psychologe darf höchstens zwei Vollmachten erhalten.

Die Nichtteilnahme am Wahlgang ohne rechtmäßigen Grund wird mit einer Verwarnung oder einer einstweiligen Amtsenthebung geahndet.

§ 2 - Der König legt das Datum und die Modalitäten für die Wahlen der Mitglieder der Vertreterversammlung sowie die Bedingungen für ihre Wählbarkeit fest.

§ 3 - Die Vertreterversammlung wählt in geheimer Abstimmung aus ihrer Mitte einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Schatzmeister und einen Sekretär. Mindestens einer von ihnen gehört dem Schul- und Bildungssektor, dem Arbeits- und Organisationssektor oder dem Forschungssektor an. Der Präsident und der Vizepräsident gehören unterschiedlichen Sprachgruppen an. Dies gilt auch für den Schatzmeister und den Sekretär.

Die Vertretersammlung wird durch ihren Präsidenten und, im Falle der Verhinderung des Präsidenten, durch ihren Vizepräsidenten vertreten.

§ 4 - Die Mitglieder der Vertreterversammlung haben ein Mandat von vier Jahren. Sie üben nicht mehr als zwei Mandate aus. Das Mandat beginnt am 1. Januar nach dem Datum der Wahl.

Das Mandat der Mitglieder endet von Rechts wegen, sobald sie nicht mehr in der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste eingetragen sind. Handelt es sich um das Mandat eines ordentlichen Mitglieds, wird dieses Mandat von einem Ersatzmitglied bis zum Ende des Mandats des ersetzten ordentlichen Mitglieds weitergeführt."


Art. 9 - Artikel 5 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

[bookmark: _Hlk214456003]"Art. 5 - § 1 ­ Die Vertreterversammlung ergreift alle zur Erfüllung ihres Auftrags erforderlichen Maßnahmen.

Sie hat folgende Aufträge:

1. Entscheidung über die Anträge auf Eintragung in die in Artikel 2 § 1 erwähnte Liste sowie in einen der vier in Artikel 2 § 1 Absatz 2 genannten Abschnitte,

2. Veröffentlichung der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste der Personen, die berechtigt sind, den Psychologentitel zu führen, sowie des Abschnitts, in dem sie aufgeführt sind, auf ihrer Website,

3. Informierung der Fachkräfte und Nutzer über die Bestimmungen von allgemeinem Interesse im Zusammenhang mit den Aufträgen der Psychologenkommission,

4. Unterstützung der zuständigen Minister durch Stellungnahmen, die auf eigene Initiative oder auf Anfrage abgegeben werden, in allen Angelegenheiten, die den Psychologentitel betreffen,

5. dafür sorgen, dass die in der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste eingetragenen Personen mit Ausnahme der Personen, die klinische Psychologie ausüben, und der Personen, die unterstützende Berufe der geistigen Gesundheitspflege, erwähnt in Artikel 68/2/2 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, ausüben, eine Weiterbildung absolvieren, für die der König die Modalitäten bestimmt.

§ 2 - Ein Regierungskommissar oder sein Stellvertreter, der an den Versammlungen mit beratender Stimme teilnimmt, überwacht die Ausführung der Aufträge der Vertreterversammlung.

Der König ernennt auf Vorschlag des für den Mittelstand zuständigen Ministers einen Regierungskommissar und einen stellvertretenden Regierungskommissar aus den Reihen der Beamten der Stufe A des Föderalen Öffentlichen Dienstes Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie.

Der König legt die Höhe der Amtszulage für den Regierungskommissar und seinen Stellvertreter fest. Diese Amtszulage geht zu Lasten der Psychologenkommission.


Der Regierungskommissar verfügt über eine Frist von fünfzehn Werktagen, um bei dem für den Mittelstand zuständigen Minister gegen jede Entscheidung der Vertreterversammlung, die gegen Gesetze und Verordnungen oder den Haushalt der Psychologenkommission verstößt, nicht zu den Aufträgen der Vertreterversammlung gehört oder die Solvenz der Psychologenkommission gefährden könnte, Widerspruch einzulegen. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Notifizierung des Sitzungsprotokolls an den Regierungskommissar. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Hat der für den Mittelstand zuständige Minister innerhalb von fünfzehn Werktagen nach Eingang des Widerspruchs keine Aufhebung ausgesprochen, wird die Entscheidung der Vertreterversammlung endgültig."


Art. 10 - Artikel 6 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2006, wird wie folgt ersetzt:

[bookmark: _Hlk214456158]"Art. 6 - § 1 - Die Vertreterversammlung tritt mindestens sechsmal jährlich auf Antrag des Präsidenten und Vizepräsidenten, von drei ihrer Mitglieder oder des Regierungskommissars zusammen.

Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn der Präsident oder der Vizepräsident sowie mindestens sechs weitere Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten oder, in dessen Abwesenheit, die des Vizepräsidenten ausschlaggebend. Wird das erforderliche Anwesenheitsquorum nicht erreicht, werden die Mitglieder mindestens acht Tage später zu einer neuen Sitzung einberufen. Bei dieser zweiten Sitzung kann, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder, rechtsgültig beraten werden.

Die Beratungen und Beschlüsse der Vertreterversammlung sind nicht öffentlich.

§ 2 - Die Vertreterversammlung sorgt für die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls auf der Website der Psychologenkommission. Dieses Protokoll enthält keine Angaben zur Identität natürlicher oder juristischer Personen.

§ 3 - Spätestens am 1. September jeden Jahres legt die Vertreterversammlung dem für den Mittelstand zuständigen Minister einen Haushaltsplanentwurf für das folgende Geschäftsjahr zur Billigung vor. Dieser Entwurf enthält einen Vorschlag für die Höhe des Beitrags der Mitglieder der Psychologenkommission.

Der für den Mittelstand zuständige Minister verfügt über eine Frist von dreißig Tagen nach Eingang des Entwurfs, um diesen zu genehmigen oder der Vertreterversammlung seine Bemerkungen mitzuteilen. Erfolgt nach Ablauf dieser Frist keine Entscheidung, gilt der Haushaltsplanentwurf als gebilligt. Die Vertreterversammlung verfügt über eine Frist von dreißig Werktagen nach Erhalt der Bemerkungen des für den Mittelstand zuständigen Ministers, um den Haushaltsplanentwurf anzupassen.

Wird dem für Mittelstand zuständigen Minister bis zum 1. September kein Haushaltsplanentwurf zur Genehmigung vorgelegt oder leistet die Vertreterversammlung den Bemerkungen des Ministers nicht Folge, legt der Minister den Haushaltsplan fest.


Die Vertreterversammlung fügt dem Haushaltsplanentwurf, den sie dem für den Mittelstand zuständigen Minister übermittelt, einen Vorschlag für die Ernennung von zwei Kommissaren bei, von denen einer niederländischsprachig und einer französischsprachig ist. Die Kommissare werden für ein Jahr ernannt und ihr Mandat kann zweimal verlängert werden. Sie sind damit beauftragt, die Übereinstimmung der Anrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem gebilligten Haushaltsplanentwurf zu kontrollieren. Sie sind Mitglieder der Psychologenkommission, dürfen jedoch weder Mitglied der Vertreterversammlung, des Disziplinarrats oder des Berufungsrats sein, noch von einem Organ der Psychologenkommission mit einem Auftrag betraut werden.

Bei der vierteljährlichen Prüfung der Rechnungen durch die Vertreterversammlung, erwähnt in Artikel 8 § 2, legen die Kommissare einen Bericht über die von ihnen durchgeführte Rechnungsprüfung vor."


[bookmark: _Hlk214456262]Art. 11 - In Kapitel II desselben Gesetzes wird vor Artikel 7 ein Abschnitt 3 mit der Überschrift "Präsidium" eingefügt.


Art. 12 - Artikel 7 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

[bookmark: _Hlk214456392]"Art. 7 - § 1 - Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Schatzmeister und dem Sekretär der Vertreterversammlung. Bei Verhinderung des Präsidenten nimmt der Vizepräsident dessen Aufgaben wahr.

Das Präsidium ist mit der täglichen Geschäftsführung der Psychologenkommission beauftragt, insbesondere mit der Erledigung der laufenden Angelegenheiten, der Aufsicht der Finanzverwaltung, der Vorbereitung der Sitzungen der Vertreterversammlung, der Einstellung und Verwaltung von Personal sowie allen anderen Aufträgen, die ihm von der Vertreterversammlung aufgrund von Artikel 5 übertragen werden, mit Ausnahme der Befugnisse, die durch oder aufgrund des vorliegenden Gesetzes ausdrücklich der Vertreterversammlung übertragen werden.

Das Präsidium erstattet bei jeder Sitzung der Vertreterversammlung Bericht über die Erfüllung seiner Aufträge.

§ 2 - Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder und mindestens ein Mitglied jeder Sprachgruppe anwesend ist. Die Beschlüsse werden einstimmig gefasst.

Das Präsidium tritt mindestens zehnmal pro Jahr zusammen."


[bookmark: _Hlk214456485]Art. 13 - In Kapitel II desselben Gesetzes wird vor Artikel 8 ein Abschnitt 4 mit der Überschrift "Gemeinsame Bestimmungen für die Vertreterversammlung und das Präsidium" eingefügt.



Art. 14 - Artikel 8 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

[bookmark: _Hlk214456547]"Art. 8 - § 1 ­ Der Präsident leitet die Tätigkeiten der Vertreterversammlung und des Präsidiums. Alle Dokumente, die von diesen Organen stammen, sowie alle Dokumente, die sich auf den täglichen Betrieb beziehen, werden vom Präsidenten oder, in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten unterzeichnet.

§ 2 - Der Schatzmeister ist der Verwahrer aller beweglichen Güter der Psychologenkommission. Er sorgt für den Eingang der Beiträge und aller der Psychologenkommission geschuldeten Beträge und stellt dafür Quittungen aus. Er erstellt den Jahresabschlussentwurf sowie den Haushaltsplanentwurf. Am Ende jedes Quartals legt er der Vertreterversammlung eine Übersicht über die Finanzlage zusammen mit einer Übersicht über die Durchführung des Haushaltsplans vor. Der Schatzmeister erfüllt seine Aufträge unter der Verantwortung des Präsidiums.

Der Schatzmeister ist mit der Kontrolle der Finanzlage und des Jahresabschlusses beauftragt. Spätestens bis zum 15. Februar jeden Jahres übermittelt er der Vertreterversammlung sowie dem für den Mittelstand zuständigen Minister einen Kontrollbericht.

§ 3 - Personalmitglieder oder Sachverständige können zur Teilnahme an den Sitzungen der Vertreterversammlung und des Präsidiums eingeladen werden.

Sie dürfen nicht am Beschlussverfahren teilnehmen und haben kein Stimmrecht."


Art. 15 - Im selben Gesetz wird Kapitel II/1, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013, zu Abschnitt 5 mit der Überschrift:

[bookmark: _Hlk214456943]"Disziplinarorgane".


[bookmark: _Hlk214457067]Art. 16 - In Artikel 8/1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013, wird das Wort "Kommission" jeweils durch das Wort "Vertreterversammlung" ersetzt.


Art. 17 - Artikel 8/2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013, dessen heutiger Text § 1 bilden wird, wird durch die Paragraphen 2 und 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

[bookmark: _Hlk214457223]"§ 2 - Der für den Mittelstand zuständige Minister ernennt für jede Kammer des Disziplinarrats unter den Rechtsanwälten, die seit mindestens zehn Jahren in einem Verzeichnis einer Rechtsanwaltskammer eingetragen sind, einen juristischen Beisitzer und einen oder mehrere juristische Ersatzbeisitzer, und zwar für eine Amtszeit von sechs Jahren; ihre Aufträge in Bezug auf rechtlichen Beistand, Untersuchung und Ausarbeitung von Empfehlungen sowie die Modalitäten für die Ausführung dieser Aufträge, werden vom König festgelegt, unbeschadet des Gesetzes vom 22. August 2002 über die Rechte des Patienten und des Gesetzes vom 22. April 2019 über die Qualität der Ausübung der Gesundheitspflege.

Niemand darf mehr als zwei aufeinanderfolgende Mandate als juristischer Beisitzer wahrnehmen.

Unbeschadet der ihnen durch oder aufgrund des vorliegenden Gesetzes zugewiesenen Aufträge ist es den juristischen Beisitzern und ihren Ersatzbeisitzern unter Androhung der Amtsenthebung von Amts wegen durch den für den Mittelstand zuständigen Minister verboten:

a) vor dem Disziplinarrat und dem Berufungsrat der Psychologenkommission zu plädieren und Personen, die in der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste eingetragen sind, in Akten zu beraten, die von diesen Räten behandelt werden oder behandelt werden könnten,

b) eine Person im Rahmen eines Rechtsstreits mit der Psychologenkommission zu beraten und zu ihren Gunsten zu plädieren,

c) die Psychologenkommission zu beraten und zu ihren Gunsten zu plädieren,

d) die ordentlichen- oder Ersatzmitglieder des Disziplinar- und des Berufungsrats zu beraten oder zu ihren Gunsten zu plädieren.

§ 3 - Der juristische Beisitzer bestimmt, ob die Handlungen und Verhaltensweisen von Personen, die in der in Artikel 2 § 1 erwähnten Liste eingetragen sind, einen Verstoß gegen die Berufspflichten darstellen.

Der juristische Beisitzer kann auf eigene Initiative, auf Antrag des Präsidiums oder infolge von Klagen, die er erhält, tätig werden.

Die Anträge des Präsidiums und die Klagen können sich auf Einzelpersonen oder Personengruppen beziehen."


[bookmark: _Hlk214457556]Art. 18 - In Artikel 8/9 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013, werden zwischen den Wörtern "Berufungsrats und als Mitglied" und den Wörtern "der in Kapitel II erwähnten" die Wörter "eines der Organe" eingefügt.


KAPITEL 3 - Übergangs- und Schlussbestimmung


Art. 19 - Die Psychologenkommission im Sinne von Artikel 5 des Gesetzes vom 8. November 1993 zum Schutz des Psychologentitels ist damit beauftragt, die ersten Wahlen zur Bestimmung der Mitglieder der in vorliegendem Gesetz genannten Organe zu organisieren.

In Abweichung von Artikel 4 § 4 des Gesetzes vom 8. November 1993 zum Schutz des Psychologentitels, so wie er durch vorliegendes Gesetz ersetzt worden ist, beginnt das Mandat der Mitglieder der Vertreterversammlung bei den ersten Wahlen nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes dreißig Tage nach dem Tag, der auf das Datum dieser Wahlen folgt.

Die Dauer dieses Mandats darf nicht weniger als vier Jahre und nicht mehr als fünf Jahre betragen und endet am 31. Dezember des Jahres, in dem die zweiten Wahlen stattfinden.

Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes Funktionen innerhalb der Psychologenkommission ausüben, üben diese Funktionen bis zur Einsetzung der in vorliegendem Gesetz erwähnten Organe aus.

Muss jedoch eine Person, die eine Funktion innerhalb der Psychologenkommission ausübt, ersetzt werden, wird sie durch ihren Stellvertreter ersetzt. Gibt es keinen Stellvertreter, erfolgt die Ersetzung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 8. November 1993, das vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes in Kraft war.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 16. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister des Mittelstands, der Selbständigen und der KMB
D. CLARINVAL

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

